
 

Anlage zur Urkunde Nr. /xxx des Notars xxx 

 

 

 

GESELLSCHAFTSVERTRAG 
 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

 

§ 1  Firma und Sitz 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: xxx. 

 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist xxx. 

 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist xxx. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, Zweig-

niederlassungen zu errichten und alle Geschäfte zu tätigen, die dem 

Unternehmensgegenstand nach Abs. (1) förderlich sind. 

 

 

§ 3 Bekanntmachungen 

 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.  

 

 



 

 

II. Stammkapital und Geschäftsanteile 
 

 

§ 4 Stammkapital 

 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Es ist in voller Höhe in bar er-

bracht. 

 

 

§ 5 Verfügung über Geschäftsanteile 

 

(1) Ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung kann kein Gesellschafter seine 

Geschäftsanteile oder Teile davon abtreten oder sonst wie darüber verfügen. 

 

(2) Mehrere Geschäftsanteile eines Gesellschafters können durch Gesellschafterbe-

schluss zu einem Geschäftsanteil zusammengelegt werden, soweit die Geschäftsan-

teile voll eingezahlt sind. 

 

(3) Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, jedwede Veränderung in seiner Person (Name, 

Wohnort) und in seiner Beteiligung (Zusammenlegung/ Teilung von Geschäftsantei-

len) sowie jede Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge in seinen Geschäftsanteil (z. B. 

Anteilsübertragung, Umwandlungsmaßnahmen) der Geschäftsführung schriftlich mit-

zuteilen und nachzuweisen. Der Nachweis hat durch Vorlage der die Veränderung be-

legenden Dokumente - in Urschrift oder beglaubigter Abschrift - zu erfolgen. Bei Erb-

folge ist vom Rechtsnachfolger ein Erbschein in Ausfertigung oder ein notarielles Tes-

tament mit Eröffnungsprotokoll in beglaubigter Abschrift vorzulegen.  

 

Der Gesellschafter, der die Veränderung mitteilt, hat den Geschäftsführer anzuwei-

sen, die dann zu erstellende neue Gesellschafterliste auch den anderen Gesellschaf-

tern in Kopie zu übermitteln; wird diese Liste durch einen Notar erstellt, so gilt dies 

entsprechend. 

 



 

 

§ 6 Einziehung von Geschäftsanteilen, Ausschließung eines Gesellschafters 

 

(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig. 

 

(2) Mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters können die Gesellschafter die Ein-

ziehung jederzeit beschließen. 

 

(3) Ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters kann die Einziehung beschlossen 

werden, wenn in der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund eintritt, der sein 

Verbleiben in der Gesellschaft unzumutbar macht.  

 

Das gilt insbesondere, 

 

a) wenn über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröff-

net oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird; 

 

b) wenn der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet 

oder bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in den Geschäftsanteil eines Ge-

sellschafters, sofern diese nicht innerhalb von drei Monaten wieder aufgehoben 

werden; 

 

c) wenn und soweit beim Tode eines Gesellschafters dessen Beteiligung auf Per-

sonen übergeht, die bisher nicht Gesellschafter sind; in diesem Fall endet das 

Recht zur Einziehung bzw. Abtretung ein Jahr, nachdem die betroffenen neuen 

Gesellschafter den Erwerb ihrer Beteiligung bei der Gesellschaft schriftlich an-

gemeldet haben; 

 

d) wenn für den Gesellschafter ein Betreuer bestellt wird; 

 

e) wenn ein verheirateter Gesellschafter nicht auf Aufforderung durch die Ge-

schäftsführung binnen 8 Wochen nachweist, dass der Geschäftsanteil aus dem 

Zugewinn herausgenommen ist; 

 

f) wenn in der Person des Gesellschafters ein seine Ausschließung rechtfertigen-

der Grund vorliegt oder  

 



 

g) wenn der Gesellschafter seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt (Kündi-

gung); 

 

h) wenn der Anteil eines Gesellschafters als Rechtsfolge einer Maßnahme nach 

dem Umwandlungsgesetz auf einen Dritten übergeht, ohne dass die Mitgesell-

schafter dieser Maßnahme zugestimmt haben. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein 

Geschäftsanteil aufgrund einer Maßnahme nach dem Umwandlungsgesetz auf 

verbundene Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG oder auf einen Mitgesellschafter 

übergeht. 

 

(4) Die Einziehung bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, dabei hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht, 

wenn die Einziehung ohne seine Zustimmung erfolgen soll. Mit Einziehungsbeschluss 

scheidet der betroffene Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. 

 

(5) Mit dem Einziehungsbeschluss ist zu beschließen, ob der Geschäftsanteil neu ausge-

geben wird oder die Geschäftsanteile der verbleibenden Gesellschafter aufgestockt 

werden oder - soweit zulässig - eine Kapitalherabsetzung beschlossen wird, um ent-

sprechend § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG eine Übereinstimmung zwischen Stammkapital 

und der Summe der Geschäftsanteile herzustellen.  

 

(6) Anstelle der Einziehung können die Gesellschafter auch beschließen, dass der betrof-

fene Gesellschafter den Geschäftsanteil an die Gesellschaft oder an in dem Be-

schluss bestimmte Gesellschafter oder Dritte abzutreten hat („Zwangsabtretung“). 

Dieser Beschluss bedarf außerdem der Zustimmung der Gesellschaft. In diesem Falle 

kann jedoch jeder Gesellschafter verlangen, dass ihm ein seiner Beteiligung am 

Stammkapital entsprechender Teil des Geschäftsanteils des ausscheidenden Gesell-

schafters übertragen wird. 

 

(7) Für die Zahlung des Einziehungsentgelts haften die Gesellschafter wie ein selbst-

schuldnerischer Bürge und darüber hinaus die Gesellschaft, wenn sie den Geschäfts-

anteil nicht selbst erwirbt, gesamtschuldnerisch. 

 

(8) Die Einziehung nach Abs. (3) und die Zwangsabtretung nach Abs. (6) sind nur zuläs-

sig binnen eines Jahres nach Kenntnis der Gesellschaft von dem zur Einziehung be-

rechtigenden Ereignis. 

 



 

 

§ 7 Abfindung ausscheidender Gesellschafter 

 

(1) Im Falle der Einziehung eines Geschäftsanteiles und in allen anderen Fällen des Aus-

scheidens eines Gesellschafters hat die Gesellschaft eine Abfindung zu zahlen. Die 

Abfindung beträgt in den Fällen des Ausscheidens aus wichtigem Grund 50 % - mit 

Ausnahme nach § 6 Abs. (3) c), d), e), g) - und in allen übrigen Fällen ___ % des 

nach Absatz (2) und (3) zu berechnenden anteiligen Unternehmenswertes. 

 

(2) Zur Berechnung des dem ausgeschiedenen Gesellschafter (bzw. dessen Rechtsnach-

folgern) zustehenden Abfindungsguthabens ist auf den Zeitpunkt des Ausscheidens 

eine Bewertung des Unternehmens vorzunehmen. Es ist der objektivierte Unterneh-

menswert zu ermitteln, in dem sich der Wert des im Rahmen des vorhandenen Unter-

nehmenskonzepts fortgeführten Unternehmens ausdrückt. Die Bewertung ist von ei-

nem Wirtschaftsprüfer als neutralem Gutachter nach den jeweils aktuellen Richtlinien, 

die das Institut für Wirtschaftsprüfer herausgibt, und dem dort festgelegten Verfahren 

zur Durchführung von Unternehmensbewertungen vorzunehmen. 

 

Wird über die Person des als Schiedsgutachter - nicht als Schiedsrichter - tätig wer-

denden Wirtschaftsprüfers zwischen dem ausgeschiedenen Gesellschafter und der 

Gesellschaft keine Einigung erzielt, so wird der Wirtschaftsprüfer auf Antrag eines der 

Beteiligten durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Düsseldorf oder dessen Nach-

folgeorganisation benannt. Die Kosten des Bewertungsgutachtens tragen der ausge-

schiedene Gesellschafter sowie die Gesellschaft zu Lasten der verbliebenen Gesell-

schafter in dem Verhältnis, in dem der ausgeschiedene Gesellschafter und die ver-

bliebenen Gesellschafter vor dem Ausscheiden des Gesellschafters am Gesell-

schaftskapital beteiligt waren. 

 

(3) Der anteilige Unternehmenswert ergibt sich aus dem Verhältnis des Nennbetrags der 

Geschäftsanteile des ausgeschiedenen Gesellschafters zum Stammkapital. 

 

(4) Die Abfindung ist in fünf gleichen Raten auszuzahlen. Die erste Rate wird sechs Mo-

nate nach dem Ausscheiden, jede weitere jeweils sechs Monate später fällig. Vorzeiti-

ge Zahlungen sind in beliebiger Höhe zulässig. Sie werden auf die zuletzt zu zahlen-

den Raten verrechnet. Der jeweils noch offenstehende Rest der Abfindung ist mit 6 % 

jährlich zu verzinsen. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils mit der nächsten Rate fäl-

lig. Sicherheitsleistung kann der ausgeschiedene Gesellschafter nicht verlangen. 



 

 

Sofern bei Fälligkeit der ersten Rate das Abfindungsgutachten noch nicht vorliegt, hat 

der Gutachter auf die jeweils ausstehenden Raten angemessene Abschlagszahlun-

gen festzusetzen. Führt eine rechtskräftige Berichtigungsveranlagung durch die Fi-

nanzverwaltung, z. B. aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung, zu einer Änderung 

der Werte, die die Grundlage für die Unternehmensbewertung gebildet haben, so fin-

det eine Anpassung des Abfindungsanspruches nicht statt. 

 

(5) Wird durch die planmäßige Auszahlung der Abfindung der Fortbestand der Gesell-

schaft ernstlich gefährdet, so können die Laufzeiten der Auszahlung angemessen 

verlängert und die Höhe der einzelnen Raten entsprechend gesenkt werden. Dies gilt 

nicht, wenn dadurch die Existenz des ausscheidenden Gesellschafters ernstlich ge-

fährdet würde. 

 

 

 

III. Geschäftsführung und Vertretung 
 

 

§ 8 Geschäftsführung 

 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. 

 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit einen Katalog von Geschäften be-

schließen, die nur mit vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorge-

nommen werden sollen. 

 

 

§ 9 Vertretung 

 

(1) Die Gesellschaft wird vertreten 

 

a) wenn nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, durch diesen; 

 

b) wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, durch zwei Geschäftsführer 

gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuris-

ten. 



 

 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretung abweichend regeln, insbesonde-

re Einzelvertretung anordnen und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 

 

 

IV. Gesellschafterversammlungen und  

Gesellschafterbeschlüsse 
 

 

§ 10 Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse 

 

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von 

Versammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vor-

schreibt, durch schriftliche, fernschriftliche, per e-mail oder mündliche, auch fern-

mündliche Abstimmung gefasst werden, wenn sich jeder Gesellschafter an der Ab-

stimmung beteiligt. Ausdrücklich zulässig ist auch eine Kombination aus mehrere Be-

schlussverfahren und jede andere Art der Beschlussfassung, wenn kein Gesellschaf-

ter dem widerspricht und alle Gesellschafter an der Abstimmung teilnehmen.  

 

(2) Gesellschafterbeschlüsse betreffend die Änderung dieses Gesellschaftsvertrages, 

betreffend den Abschluss von Beherrschungs- oder Gewinnabführungsverträgen oder 

sonstigen Unternehmensverträgen und betreffend Umwandlungen oder Verschmel-

zungen bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter. Im übrigen werden Gesell-

schafterbeschlüsse mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Ge-

setz oder Gesellschaftsvertrag eine größere Mehrheit vorsehen. Je 1,00 Euro eines 

Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als Nein-

Stimmen.  

 

(3) Soweit rechtlich zulässig, ist ein Gesellschafter abweichend von § 47 Abs. (4) GmbHG 

auch dann stimmberechtigt, wenn er durch die Beschlussfassung entlastet oder von 

einer Verbindlichkeit befreit werden soll, oder die Beschlussfassung die Vornahme ei-

nes Rechtsgeschäfts oder die Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Gesell-

schafter betrifft.  

 

(4) Über Verhandlungen der Gesellschafterversammlungen und über Gesellschafterbe-

schlüsse ist, soweit nicht eine notarielle Niederschrift aufgenommen wird, unverzüg-

lich eine Niederschrift anzufertigen, in welcher der Tag der Verhandlung oder Be-



 

schlussfassung sowie die gefassten Beschlüsse anzugeben sind. Die Niederschrift ist 

durch jeden Gesellschafter zu unterzeichnen. Jeder Gesellschafter kann eine Ab-

schrift der Niederschrift verlangen. 

 

 

 

V. Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft,  

Jahresabschluss 
 

 

§ 11 Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung 

 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(2) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht beschränkt. 

 

(3) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen für das 

vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung, Anhang) aufzustellen und einen schriftlichen Lagebericht zu erstatten. 

 

(4) Die Gesellschafter können beschließen, das Jahresergebnis ganz oder teilweise in 

Gewinnrücklagen einzustellen oder als Gewinn vorzutragen. Im übrigen ist das Jah-

resergebnis an die Gesellschafter nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile auszu-

schütten. 

 

 

 

VI. Wettbewerbsverbot 
 

 

§ 12 Wettbewerbsverbot 

 

(1) Soweit gesetzlich zulässig, sind die Gesellschafter von etwaigen Wettbewerbsverbo-

ten gegenüber der Gesellschaft mit folgenden Maßgaben befreit. 

 



 

Den Gesellschaftern ist der Wettbewerb mit der Gesellschaft gestattet: 

 

a) auf allen Bereichen des Geschäftszweiges, solange und soweit diese noch nicht 

oder seit mindestens zwölf Monaten nicht mehr von der Gesellschaft selbst 

wahrgenommen werden 

 

b) durch Beteiligung - ohne zeitliche und örtliche Beschränkung - mit nicht mehr als 

10 von Hundert an anderen Gesellschaften, die sich ganz oder teilweise im Ge-

schäftszweig der Gesellschaft betätigen - unabhängig von der Größe der Betei-

ligung - insbesondere an Gesellschaften, an denen die Gesellschaft selbst 

beteiligt ist 

 

c) auf allen Teilbereichen des Geschäftszweiges, für die die Gesellschafterver-

sammlung eine Befreiung ausdrücklich beschließt 

 

(2) Soweit zwingend erforderlich, hat der betroffene Gesellschafter als Entgelt für die 

Befreiung eine angemessene Vergütung an die Gesellschaft zu zahlen. Im Zweifel 

beurteilt sich die Angemessenheit nach der rechtskräftigen Entscheidung der Finanz-

verwaltung oder des Finanzgerichts. 

 

(3) Die Gesellschafterversammlung kann mit der für eine Satzungsänderung erforderli-

chen Mehrheit Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilen, erweitern, einschränken 

oder aufheben und/oder beschließen, ob und in welcher Höhe eine angemessene 

Vergütung an die Gesellschaft zu zahlen ist. 

 

 

 

VII. Kündigung der Gesellschaft 
 

 

§ 13 Kündigung 

 

(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende 

eines Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief ohne Angabe von Gründen kün-

digen. Der Brief ist an die Geschäftsführung und an sämtliche übrigen Gesellschafter 

zu richten. Für die Einhaltung der Frist ist das Datum des Poststempels maßgebend. 

 



 

(2) Hat ein Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis gekündigt, so ist jeder andere Ge-

sellschafter berechtigt, sich der Kündigung zu demselben Zeitpunkt anzuschließen; 

die Anschlusskündigung muss 3 Monate vor dem Zeitpunkt, zu dem gekündigt werden 

kann, erfolgt sein. 

 

(3) Wird bei der Kündigung eines Gesellschafters das nachstehend vereinbarte Erwerbs-

recht ausgeübt oder wird die Beteiligung des kündigenden Gesellschafters eingezo-

gen, so wird die Gesellschaft durch die Kündigung nicht, andernfalls wird sie durch die 

Kündigung aufgelöst. 

 

(4) Der kündigende Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Geschäftsanteil auf Verlangen 

auf die übrigen Gesellschafter zu übertragen. Das Verlangen auf Erwerb des Ge-

schäftsanteils ist gegenüber dem kündigenden Gesellschafter innerhalb von 2 Mona-

ten seit Zugang der Kündigung durch eingeschriebenen Brief zu erklären. Das Er-

werbsrecht steht den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital 

zu. Ein gegebenenfalls verbleibender Spitzenbetrag ist unter den Erwerbswilligen zu 

verlosen, falls diese nicht einstimmig etwas anderes beschließen. 

 

(5) Die Gesellschafterversammlung kann auch mit mindestens 75 % der abgegebenen 

Stimmen die Einziehung der Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters be-

schließen. Dabei hat der ausscheidende Gesellschafter kein Stimmrecht. 

 

 

 

VIII. Schlussbestimmungen 
 

 

§ 14 Gründungskosten 

 

Die mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Notar-, Gerichts-, Behördenkosten und 

Steuern kann die Gesellschaft bis zu einem Betrag von 1.000,00 Euro tragen. 

 



 

 

§ 15 Wirksamkeitsvorbehalt 

 

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten oder dieser 

Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. 

 

(2) Anstelle der unwirksamen Bestimmungen ist unter Beachtung der §§ 53 ff. GmbH-

Gesetz diejenige wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck 

der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken ist ebenfalls durch 

Nachtragsbeurkundung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, was nach Sinn 

und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit 

von vornherein beachtet.  


